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Auf Zwifchenftationen wird der Gepäckraum, worin die Gepäckftücke bis zur
Ankunft des betreffenden Zuges aufbewahrt werden, in unmittelbarer Verbindung
mit dem Bahnfteig angeordnet, und es wird darnach geftrebt, den Gepäckwagen
diefes Zuges jeweils tunlichft nahe am Gepäckraum halten zu lalfen.

Für größere und ganz große Bahnhöfe ift zu verlangen, daß auch auf ihnen
die Beförderung des Reilegepäckes von der Eingangshalle aus nach dem Zuge
auf tunlichlt kurzem und naturgemäßem Wege [ich vollziehe.

Für die Lage der Oepäckabfertigungsräume ift auch noch zu beachten, daß
durch die Beförderung der Gepäckftücke in die Züge und aus diefen das Publi-
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Empfangsgebäude des Bahnhofes zu Erfurt 5").
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kum tunlichft wenig, am heiten gar nicht berührt werde. Da durch unvorlichtig
getragene, bezw. gefahrene Gepäckftücke das Publikum leicht geftreift, geftoßen,
felbft verletzt werden kann, [0 ift auf diele Forderung umfomehr Rücklicht zu

nehmen, je verkehrsreicher der betreffende Bahnhof ift.
83”- Über die gegenfeitige Lage von Fahrkartenausgabe, Oepäckannahme und

f„’fifif;fäg Wartefälen wurde bereits in Art. 50 (S. 57) gefprochen. Dem dort Gelagten ent-
[prechend befindet [ich die Gepäckannahme:

1) Entweder an der einen Seitenwand der Eingangshalle, wie in den Emp—
fangsgebäuden der Bahnhöfe zu Bonn, Dülleldorf (liche Fig. 21, S. 37), Mül-

“) Aus: Centralbl. d. Bauverw. 1888. S. 377.

 


